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1    Rechtsgrundlagen  
    

1.1  Baugesetzbuch  (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.12.2025 

    

1.2  Baunutzungsverord-
nung 

 (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 03.07.2023 (BGBI. 2023  I Nr. 176) 

    

1.3  Planzeichenverord-
nung 

 (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 
S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12.08.2025 (BGBI. 2025 I Nr. 189); die im nachfolgen-
den Text zitierten Nummern beziehen sich auf den 
Anhang zur PlanZV 

    

1.4  Planungssicherstel-
lungsgesetz 

 (PlanSiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20.05.2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 04.12.2023 (BGBI. I Nr. 344) 

    

1.5  Landesbauordnung 
für Baden-Württem-
berg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18.03.2025 (GBl. Nr. 25) 

    

1.6  Gemeindeordnung 
für Baden-Württem-
berg 

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW 
S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23.12.2025 

    

1.7  Bundesnaturschutz-
gesetz 

 (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

    

1.8  Naturschutzgesetz 
Baden-Württemberg 

 (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 
(GBl. 2015 S. 585), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 18.11.2025 
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1.9  Bundes-Immissions-
schutzgesetz 

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.12.2025 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen 
(PF) (mit Angabe der Rechtsgrundlage 
auf Grund von § 9 BauGB und der 
BauNVO) sowie andere Bestimmungen 
zur Zulässigkeit der Vorhaben (auf 
Grund von § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
ohne Angabe der Rechtsgrundlage) 

    

2.1    Für die Bebauung vorgesehene Flächen und deren 
Art der baulichen Nutzung "Bohrturm" (siehe Plan-
zeichnung); der gekennzeichnete Bereich dient 
grundsätzlich der Unterbringung von Gebäuden und 
Anlagen einer Gaststätte und Wohnungen.  

Zulässig sind:  

 Wohnungen 

 Gebäude bzw. Räume für den Betrieb eines Hotels 
zur Unterbringung eines ständig wechselnden 
Personenkreises 

 Gebäude bzw. Räume für einen zum Hotel gehö-
renden, öffentlichen Restaurant-Betrieb 

 Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe 
des Beherbergungsgewerbes 

 Räume zur Bewirtung  

 Räume für Verwaltung der für das Hotel zulässigen 
Betriebe und Einrichtungen  

 Sonstige notwendige Nebenanlagen 

    

2.2  GR .... m2 

 
 Maximal zulässige Grundfläche bezogen auf die 

überbaubare Grundstücksfläche sowie den Gesamt-
baukörper 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 
Abs. 2 BauNVO; Nr. 2.6. PlanZV; siehe Planzeich-
nung) 

    

2.3  Überschreitung der 
maximal zulässigen 
Grundfläche  

 Die maximal zulässige Grundfläche darf neben der in 
§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO getroffenen Vorschrift zur 
Überschreitung (50%) um weitere 50% überschritten 
werden, sofern es sich bei der zuletzt genannten 
Überschreitung ausschließlich um folgende Anlagen 
handelt:  

Bohrturm 
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 nicht vollflächig versiegelte Stellplätze und nicht 
vollflächig versiegelte Zufahrten 

 Nebenanlagen, die keine Gebäude oder Gebäude-
teile sind im Sinne des § 14 BauNVO sind 

 Außengastronomie 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

2.4  GH .... m ü. NHN  Maximal zulässige Gesamt-Gebäudehöhe über 
NHN  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 
BauNVO; siehe Planzeichnung) 

    

2.5  Maßgaben zur Er-
mittlung der Gebäu-
dehöhe (GH ü. NHN) 

 Die Festsetzungen zu den Gebäudehöhen gelten für 
Gebäudeteile des Hauptgebäudes, die für die Ab-
wehr gegen Wettereinflüsse erforderlich sind (z. B. 
Dach einschließlich Dachüberstände).  

Ausgenommen sind Anlagen zur Gewinnung von 
Sonnenergie (Wärme, Elektrizität) sowie untergeord-
nete anderweitige Bauteile (z. B. Schornsteine, An-
tennen etc.). 

Die GH ü. NHN wird an der höchsten Stelle der Dach-
konstruktion gemessen (bei Pultdächern einschließ-
lich Dachüberstand, bei Flachdächern einschließlich 
Attika oder sonstigen konstruktiven Elementen). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 
BauNVO) 

    

2.6  Höhe von 
Werbeanlagen 

 Die Höhe von Werbeanlagen innerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche darf die dort festgesetzte 
Gesamt-Gebäudehöhe über NHN nicht überschrei-
ten. Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen beträgt die max. Höhe von Werbeanlagen 
8,00 m über dem natürlichen Gelände. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 
BauNVO)  

    

2.7   

 

 

 Baugrenze (überbaubare Grundstücksfläche für 
Hauptgebäude)  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; 
Nr. 3.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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2.8  Bauliche Anlagen 
außerhalb der über-
baubaren Grund-
stücksfläche 

 

 Im Geltungsbereich sind außer den unter "Für die Be-
bauung vorgesehene Flächen und deren Art der bau-
lichen Nutzung ("Bohrturm")" genannten Nutzungen 
auch untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtun-
gen, die dem Nutzungszweck des Vorhabens dienen 
und die seiner Eigenart nicht widersprechen, zulässig 
(z.B. Zufahrten, Wege etc.). Diese Anlagen sind auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zu-
lässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

2.9    Umgrenzung für Flächen für Nebenanlagen und Au-
ßengastronomie  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 14 BauNVO; Nr. 15.3. 
PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.10  Unterirdische Bau-
weise von Nieder-
spannungsleitungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in un-
terirdischer Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

2.11  Behandlung von Nie-
derschlagswasser in 
den privaten Grund-
stücken, Materialbe-
schaffenheit gegen-
über Niederschlags-
wasser 

 

 Niederschlagswasser von versiegelten Flächen 
(Dach- und Hofflächen) ist zu speichern, vorzureini-
gen und gedrosselt dem Vorfluter zuzuleiten.  

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig 
mit Niederschlagswasser in Berührung kommen (z. B. 
Dachdeckungen, jedoch nicht Rinnen, Fallrohre, Ge-
länder etc.) sind Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, 
Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflä-
chen nicht mit geeigneten anderen Materialien (z. B. 
Pulverbeschichtung) dauerhaft gegen Nieder-
schlagswasser abgeschirmt werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

2.12  Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung 
von Natur und Land-
schaft 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl 
nach unten gerichtete, vollständig insektendicht ein-
gekofferte (staubdichte) LED-Lampen oder nach 
dem Stand der Technik vergleichbare insektenscho-
nende Lampentypen mit einer max. Lichtpunkthöhe 
von 6,00 m über der Geländeoberkante zulässig, 
welche ein bernsteinfarbenes bis warmweißes Licht 
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(Farbtemperatur kleiner/gleich 2.700 Kelvin) mit ge-
ringem UV- und Blauanteil aufweisen. Die Außenge-
häuse von Leuchten dürfen maximal eine Betriebs-
temperatur von 40°C erreichen. Eine Beleuchtung 
von Werbeanlagen, die sich nicht direkt an Gebäuden 
befindet, ist unzulässig. Die Benutzung von Skybea-
mern, blinkende, wechselnd farbige Anzeigen sowie 
die flächenhafte Beleuchtung der Fassaden sind 
nicht zulässig. 

Zäune müssen zum Gelände hin einen Abstand von 
mind. 0,15 m zum Durchschlüpfen von Kleinlebewe-
sen aufweisen  

Die Maßnahmen bzw. Vorschriften sind im gesamten 
Geltungsbereich durchzuführen bzw. zu beachten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.13  Bodenbeläge in den 
privaten Grundstü-
cken/Wasserdurch-
lässige Beläge 

 Für Stellplätze und untergeordnete Wege sind aus-
schließlich wasserdurchlässige Beläge (z. B. in Splitt 
verlegtes Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, 
Rasengittersteine, Schotterrasen) zulässig. 

Dies gilt nicht für Bereiche, die auf Grund eines im 
Sinne dieser Planung zulässigen  

 Produktionsablaufes oder 

 regelmäßigen Befahrens mit Lkw oder 

 Verarbeitens oder Umlagerns von Grundwasser 
belastenden Substanzen  

einen entsprechenden Bodenbelag erforderlich ma-
chen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.14  Lärmschutzfestset-
zung 1 (gesamtes 
Plangebiet) 

 Lärmschutzfestsetzung 1 mit folgendem Inhalt:  

 Im Plan in der Anlange 1 sind die Bereiche mit den 
jeweils maßgeblichen Außenlärmpegeln festge-
setzt. 

 Die sich aus den festgesetzten maßgeblichen Au-
ßenlärmpegeln ergebenden erforderlichen Schall-
dämm-Maße der Außenbauteile nach der DIN 
4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau, - Teil 
1: Mindestanforderungen" dürfen nicht unter-
schritten werden. 

 Es sind Schlaf- und Kinderzimmer, die über kein 
öffenbares Fenster an der zum nächtlichen Lüften 
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geeigneten Südwest Fassade verfügen, mit einer 
schallgedämpften Lüftung auszustatten.  

 Die in Nr. 1 vorgegebenen maßgeblichen Außen-
lärmpegel und die Bereiche, in denen Fenster von 
Schlaf- und Kinderzimmern nachts zum Lüften ge-
eignet sind, können alternativ auch auf Grundlage 
von Lärmpegelberechnungen und/oder Messun-
gen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
bzw. des Freistellungsverfahrens entsprechend 
den Vorgaben der DIN 4109-1:2018-01 "Schall-
schutz im Hochbau, - Teil 2: "Rechnerische Nach-
weise der Erfüllung der Anforderungen" ermittelt 
werden. Ein Fenster ist zum Lüften geeignet, 
wenn der ermittelte Beurteilungspegel vor dem 
geöffneten Fenster einen Wert von 45 dB(A) zur 
Nachtzeit nicht überschreitet.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

    

2.15  Pflanzungen im Gel-
tungsbereich des 
vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes  

 Es sind standortgerechte, heimische Bäume und 
Sträucher aus der unten genannten Pflanzliste zu 
verwenden. Darüber hinaus gilt: 

 Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch 
Sträucher, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt 
sind, zulässig (z. B. Ziersträucher, Rosenzüchtun-
gen, klimaresistente Gehölzarten). 

 Bei der Pflanzung von Obstgehölzen ist die Ver-
ordnung zum Schutz von Beständen zur Erzeu-
gung oder zum Erhalt von Obstanbaumaterial so-
wie Erwerbsobstbeständen vor besonderen uni-
onsgeregelten Nicht-Quarantäneschadorganis-
men (Pflanzenbeständeschutzverordnung – Pfl-
BestSchV) mit Ausfertigungsdatum vom 
13.10.2023 zu beachten. 

Für das Baugebiet festgesetzte Pflanzliste: 

 

   

  Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitz-Ahorn Acer platanoides 

   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 

   Schwarz-Erle Alnus glutinosa 

   Grau-Erle Alnus incana 

   Hänge-Birke Betula pendula 

   Rotbuche Fagus sylvatica 

   Zitterpappel Populus tremula 

   Stiel-Eiche Quercus robur 

   Silber-Weide Salix alba 



 

 
 Stadt Ochsenhausen    Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Bohrturm" 

und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
Textteil (Vorentwurf), Fassung vom 20.01.2026 

Seite 10 

   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 

   Berg-Ulme Ulmus glabra 

   

   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Hainbuche Carpinus betulus 

   Vogel-Kirsche Prunus avium 

   Sal-Weide Salix caprea 

   Fahl-Weide Salix rubens 

   Vogelbeere Sorbus aucuparia 

   

  Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 

   Gewöhnliche Hasel Corylus avellana 

   Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 

   Gewöhnliches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 

   Faulbaum Frangula alnus 

   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 

   Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum 

   Gewöhnliche Traubenkirsche Prunus padus subsp. padus 

   Schlehe Prunus spinosa 

   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 

   Hunds-Rose Rosa canina 

   Ohr-Weide Salix aurita 

   Grau-Weide Salix cinerea 

   Purpur-Weide Salix purpurea 

   Fahl-Weide Salix rubens 

   Mandel-Weide Salix triandra 

   Korb-Weide Salix viminalis 

   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

   Trauben-Holunder Sambucus racemosa 

   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 

   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

     

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.16    Abgrenzung ("Nutzungskordel") von unterschiedli-
chem Maß der Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr. 15.14. 
PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.17    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Bohrturm" 
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der Stadt Ochsenhausen sowie des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes 

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeich-
nung) 
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3    Örtliche Bauvorschriften (ÖBV) gemäß 
§ 74 LBO mit Zeichenerklärung 

    

3.1    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der ört-
lichen Bauvorschriften zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes "Bohrturm" der Stadt Ochsenhausen 

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeich-
nung) 

    

3.2  Dachformen, Fassa-
dengestaltung und 
Gliederung  

 Die Regelung über die Gestaltung des Vorhabens 
ergibt sich aus der Verbindlichkeit des Vorhaben-
und Erschließungsplanes hinsichtlich Dachform, der 
Fassadengestaltung und -gliederung in den wesent-
lichen Zügen.  

    

3.3  Werbeanlagen auf 
den für die Bebauung 
vorgesehenen Flä-
chen 

 Werbeanlagen auf den für die Bebauung vorgese-
henen Flächen dürfen in keiner Ansicht (senkrechte 
Projektion) eine Größe von 10 m2 Fläche (pro ein-
zelne Anlage) überschreiten. Die Summe der Flä-
chen aller Werbeanlagen darf 25 m2 (pro Grund-
stück) nicht überschreiten. Die Beleuchtung der An-
lagen muss kontinuierlich erfolgen (kein Blinken 
etc.). 
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4   Hinweise und Zeichenerklärung  
    

4.1    Weiterführende Grenze des räumlichen Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes "Stadtmitte – Teil I" der 
Stadt Ochsenhausen (siehe Planzeichnung) 

    

4.2    Bestehendes Gebäude (Wohngebäude/Wirtschafts-
oder Nebengebäude) zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

4.3    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der 
Planaufstellung (siehe Planzeichnung) 

    
    

4.4    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der 
Planzeichnung) 

    

4.5    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der 
Höhenschichtlinien (beispielhaft aus der Planzeich-
nung, siehe Planzeichnung) 

    

4.6  Fahrbahnrand  Fahrbahnrand (siehe Planzeichnung) 

    

4.7    Wasserfläche (siehe Planzeichnung) 

    

4.8  Begrünung privater 
Grundstücke 

 Gem. § 9 Abs. 1 S. 1 LBO müssen die nichtüberbauten 
Flächen der bebauten Grundstücke Grünflächen sein, 
soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige 
Verwendung benötigt werden. Gem. § 21a NatSchG 
BW sind Schotterungen zur Gestaltung von privaten 
Gärten grundsätzlich keine "andere zulässige Verwen-
dung" (d. h. Schottergärten sind nicht erlaubt). Ist eine 
Begrünung oder Bepflanzung der Grundstücke nicht 
oder nur sehr eingeschränkt möglich, so sind die bau-

 
575 

573 
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lichen Anlagen zu begrünen, soweit ihre Beschaffen-
heit, Konstruktion und Gestaltung es zulassen und die 
Maßnahme wirtschaftlich zumutbar ist. 

    

4.9  Naturschutz  Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbarrechts-
gesetz zu berücksichtigen. 

Es wird empfohlen, Regenwasser zur Bewässerung 
von Garten- und Balkonpflanzen zu nutzen. Hierzu 
eignen sich Regenwasser-Auffangbecken (Zisternen). 
Auch Gartenteiche können mit Regenwasser gefüllt 
werden. Die Nutzung von Regenwasser zur Toiletten-
spülung sowie zum Wäschewaschen ist ebenfalls 
möglich, hierzu ist die "DIN 1989  

Bei der Verwendung von Pflanzen ist darauf zu achten, 
dass möglichst auf gefüllte Blüten verzichtet wird. Ge-
füllte Blüten stellen eine Zuchtform ("Sorte") von Wild-
arten dar, die hinsichtlich der Pollen- und Nektarge-
winnung für Insekten nutzlos sind. Es wird daher emp-
fohlen, beim Kauf von Pflanzen möglichst auf Wildar-
ten zurückzugreifen. Diese erkennt man am Beispiel 
der japanischen Blütenkirsche wie folgt: 

- Die Wildart hat die wissenschaftliche Bezeich-
nung Prunus serrulata. 

- Sorten werden hinter den wissenschaftlichen 
Bezeichnungen apostrophiert (bspw. 'Royal 
Burgundy'). 

    

4.10  Lärmschutz  Die sich aus den festgesetzten maßgeblichen Außen-
lärmpegeln ergebenden Schalldämm-Maße der Au-
ßenbauteile sind Mindestanforderungen entspre-
chend der im Zeitraum des Bebauungsplanverfahrens 
aktuellen Gegebenheiten. Aufgrund Änderungen von 
Berechnungsmethoden oder anderen Lärmbelastun-
gen können sich andere Anforderungen für die Schall-
dämm-Maße der Außenbauteile ergeben. Dies ist je-
weils im Rahmen des Genehmigungsverfahrens bzw. 
des Genehmigungsfreistellungsverfahrens durch den 
Bauwerber zu prüfen. 

Bei der Planung und Installation von Klimageräten, 
Kühlgeräten, Lüftungsgeräten, Luft-Wärme-Pumpen, 
Mini-Blockheizkraftwerken und ähnlichen Anlagen und 
Geräten sind die Vorgaben aus dem LAI "Leitfaden für 
die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stati-
onären Geräten in Gebieten, die dem Wohnen dienen" 
ergebende Mindestabstände zur benachbarten 
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Wohnbebauung zu beachten. Der Leitfaden ist online 
zu beziehen bei der Bund/Länder- Arbeitsgemein-
schaft Immissionsschutz (LAI) unter folgendem Link 
https://www.laiimmissionsschutz.de/Veroeffentli-
chungen-67.html („Physikalische Einwirkungen“), oder 
kann kostenlos bei der BEKON Lärmschutz & Akustik 
GmbH angefordert werden. 

Bei der Neuerrichtung und Änderung von Bauvorha-
ben bzw. im Genehmigungsverfahren und Genehmi-
gungsfreistellungsverfahren ist mit der Bauaufsichts-
behörde die Vorlage eines Lärmschutzgutachtens auf 
Basis der Ermächtigung der BauVorlV abzustimmen. 

    

4.11  Artenschutz  Um das Eintreten von Verbotstatbestände gemäß §44 
Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, sind folgende Maß-
nahmen einzuhalten: 

- Der auf dem Balkon des Gebäudes der Hausnr. 
47 bestehende Nistkasten ist vor Abriss des 
Gebäudes außerhalb der Brutvogelzeit zwi-
schen Anfang Oktober und Ende Februar abzu-
nehmen und an einen anderen geeigneten Ort 
wieder anzubringen. 

- Um ein Vorkommen der Wasseramsel im direk-
ten Umfeld des Geltungsbereiches zu fördern, 
wird empfohlen, drei Nistkästen (Bsp. Fa Sch-
wegler, Kastentyp: Wasseramsel- und Bach-
stelzenkasten Nr. 19) an geeigneten Standor-
ten aufzuhängen. Möglich sind Standorte unter 
den Brücken und am Flussufer oder auch an der 
Steinmauer im Südwesten des Hotels. 

- Es wird empfohlen den Abriss der Gebäude au-
ßerhalb der Brutzeit von Vögeln bzw. der Akti-
vitätszeit von Fledermäusen durchzuführen, 
idealerweise zwischen Oktober und Mitte März.

- Um indirekte Beeinträchtigungen auf potenzi-
elle Jagdhabitate von Fledermäusen in der Um-
gebung zu vermeiden, wird empfohlen, die Au-
ßenbeleuchtung so weit wie möglich zu redu-
zieren bzw. bedarfsgerecht zu steuern (z.B. 
Bewegungsmelder). Es sind insektenfreundli-
che Beleuchtungskörper (keine Lampen mit 
Wellenlängen unter 540 nm (Blau- und UV-Be-
reich) und mit einer korrelierten Farbtempera-
tur unter 2700 K) zu verwenden. Empfehlens-
wert ist die Lichtfarbe "Amber". Empfohlen wird 
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des Weiteren die Verwendung (nach unten) ge-
richteter Lampen (z.B. LEDs oder abgeschirmte 
Leuchten), die den Lichtstrahl auf die notwen-
digen Bereiche begrenzen und somit eine Be-
leuchtung der Gehölze in der Umgebung ver-
hindern. 

- Hinsichtlich des artenschutzrechtlichen Kon-
fliktpotenzials "Vogelkollision an Glasfassaden" 
sind die Empfehlungen der Vogelwarte Semp-
ach ("Bauen mit Glas und Licht") zu berücksich-
tigen. 

Für weitere Details siehe artenschutzrechtlicher Kurz-
bericht vom 14.10.2025. 

    

4.12  Gebietseigenes 
Saatgut 

 Gemäß § 40 BNatSchG ist das Ausbringen von Pflan-
zen in der freien Natur genehmigungspflichtig, wenn 

die Pflanzenart im betreffenden Gebiet nicht oder 
seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt. Daher 
sind für alle Begrünungsmaßnahmen in der freien Na-
tur gebietseigene Gehölze und Saatgut zu verwen-

den (siehe auch den "Leitfaden zur Verwendung ge-
bietseigener Gehölze" des Bundesministeriums für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2012)). 
Im vorliegenden Fall sollten Gehölze und Saatgut aus 
dem Vorkommensgebiet 6.1 "Alpenvorland" stammen. 

    

4.13  Klimaschutz  Die Nutzung geeigneter erneuerbarer Energiequellen
wird empfohlen (bspw. Solarthermie, Geothermie). 

Privatgärten sollten möglichst durchgängig mit heimi-
schen und standortgerechten Pflanzen begrünt sein. 

Eine Dachbegrünung bei Dächern mit einer Dachnei-
gung unter 15° oder eine Fassadenbegrünung wird 
empfohlen. 

Bei der Pflanzung von Bäumen sollte eine Verschat-
tung der Gebäude vermieden werden. 

    

4.14  Bodenschutz 

 

 Bei der Bauausführung ist auf einen fachgerechten 
und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten, 
entsprechend der Darstellung in der Broschüre "Bo-
denschutz beim Bauen". 

Flyer-LK-Bodenschutz.pdf (rv.de) oder 
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https://www.rv.de/site/LRA_RV_Responsive/get/pa-
rams_E1528116563/18658595/Flyer-LK-Boden-
schutz.pdf 

Die DIN 19731 ("Bodenbeschaffenheit - Verwertung 
von Bodenmaterial"), DIN 18915 ("Vegetationstechnik 
im Landschaftsbau - Bodenarbeiten") und DIN 19639 
("Bodenschutz bei Planung und Durchführung von 
Bauarbeiten") sind bei der Bauausführung einzuhalten.

Nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlasten-
gesetz (LBodSchAG) ist bei geplanten Vorhaben, die 
auf nicht versiegelte, nicht baulich veränderte oder 
unbebaute Flächen von mehr als 0,5 Hektar einwirken 
werden, ein Bodenschutzkonzept (BSK) zur Gewähr-
leistung des sparsamen, schonenden und haushälteri-
schen Umgangs mit dem Boden im Rahmen der wei-
teren Vorhabenplanung bzw. -durchführung zu erstel-
len. Die Inhalte eines Bodenschutzkonzepts sind in der 
DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Ausführung 
von Bauvorhaben) aufgelistet. 

Entsprechend § 3 Abs. 3 Landes-Kreislaufwirtschafts-
gesetz (LKreiWiG) ist bei der Ausweisung von Bauge-
bieten ein Erdmassenausgleich anzustreben. Dabei 
sollen durch die Festlegung von Straßen- und Gebäu-
deniveaus die bei der Bebauung zu erwartenden an-
fallenden Aushubmassen vor Ort verwendet werden. 

Durch planerische Maßnahmen ist der Bodenaushub 
zu reduzieren. 

Sollten bei dem vorliegenden Bauvorhaben mehr als 
500 m³ Bodenüberschussmassen entstehen, so ist bei 
dem nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG geforderten Abfallver-
wertungskonzept auf eine höchstmögliche Verwer-
tung nach § 3 Abs. 2 LKreiWiG zu achten, um so die 
Bodenfunktionen im größtmöglichen Umfang zu erhal-
ten. 

Bei Abtrag, Lagerung und Transport des Oberbodens 
ist auf einen sorgsamen und schonenden Umgang zu 
achten, um Verdichtungen oder Vermischungen mit 
anderen Bodenhorizonten zu vermeiden. Zu Beginn 
der Baumaßnahmen ist der anstehende Oberboden 
abzuschieben und bis zur Wiederverwertung in profi-
lierten Mieten ohne Verdichtungen zu lagern. Die 
i. d. R. darunter folgenden Bodenhorizonte kulturfähi-
ger Unterboden und unverwittertes Untergrundmate-
rial sind jeweils ebenfalls beim Ausbau sauber vonei-
nander zu trennen und getrennt zu lagern. Die Boden-
mieten sind mit tiefwurzelnden Gründüngungspflan-
zenarten zu begrünen. Bei einer Wiederverwertung 
des Bodenmaterials vor Ort sind die Böden möglichst 
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entsprechend ihrer ursprünglichen Schichtung, bei der 
Wiederherstellung von Grünflächen verdichtungsfrei 
wieder einzubauen. Ggf. verunreinigtes Bodenmaterial 
ist zu separieren und entsprechend den gesetzlichen 
Regelungen zu verwerten oder zu entsorgen. Über-
schüssiger Boden sollte einer sinnvollen möglichst 
hochwertigen Verwertung zugeführt werden z. B. Auf-
trag auf landwirtschaftlichen Flächen, Gartenbau. Ei-
ner Vor-Ort-Verwertung des Erdaushubs ist grund-
sätzlich Vorrang einzuräumen (dies ist frühzeitig in 
Planung zu berücksichtigen). Bei überschüssigem 
Aushubmaterial sind abhängig vom jeweiligen Entsor-
gungsweg die rechtlichen und technischen Anforde-
rungen zu berücksichtigen (z. B. §§ 6 und 7 BBodSchV,
Ersatzbaustoffverordnung (EBV; zum 01.08.2023 in 
Kraft getretenen), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KRWG) 
sowie Verordnung über Deponien und Langzeitlager
(DepV)). 

Böden auf nicht überbauten Flächen sind möglichst 
vor Beeinträchtigungen (Verdichtung, Vernässung, 
Vermischung, Verunreinigung) zu schützen, ggf. ein-
getretene Beeinträchtigungen zu beseitigen. Ggf. ein-
getretene Verdichtungen des Bodens sind nach Ende 
der Bauarbeiten zu beheben, z. B. durch Tiefenlocke-
rung und Ersteinsaat mit tiefwurzelnden Pflanzen. 
Künftige Grün- und Retentionsflächen sind während 
des Baubetriebs vor Bodenbeeinträchtigungen wie 
Verdichtungen durch Überfahren oder Missbrauch als 
Lagerfläche durch Ausweisung und Abtrennung als 
Tabuflächen zu schützen. Baustoffe, Bauabfälle und 
Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge 
bzw. -vermischung mit Bodenmaterial ausgeschlos-
sen werden. 

Zur Verringerung der übermäßigen Versiegelung der 
Baugrundstücke soll auf großflächige Zufahrten zu 
Stellplätzen und Garagen verzichtet werden. Zur Ver-
meidung einer Verunreinigung des Niederschlagswas-
sers ist auf Tätigkeiten, wie z. B. Autowäsche, andere 
Reinigungsarbeiten, Be- und Entladungsarbeiten ge-
fährlicher Stoffe etc. zu verzichten (§ 55 WHG). 

Auch für die nicht großflächigen baukonstruktiven Ele-
mente sollte auf die Verwendung von Oberflächen aus 
Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei verzichtet werden. 
Als Alternativen für Rinnen und Fallrohre stehen 
Chrom-Nickel-Stähle (Edelstahl), Aluminium, Kunst-
stoffe oder entsprechende Beschichtungen zur Verfü-
gung. 
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4.15  Überflutungsschutz  Unter anderem bei Starkregen kann es aus verschie-
denen Gründen (Kanalüberlastung, Oberflächenab-
flüsse an Hanglagen, etc.) zu wild abfließenden Ober-
flächenabflüssen kommen. Um Überflutungen von Ge-
bäuden zu vermeiden bzw. das Überflutungsrisiko zu 
reduzieren sind entsprechende (Schutz-)Vorkehrun-
gen zu treffen. Insbesondere ist auf die Höhenlage der 
Lichtschächte, Lichthöfe und des Einstiegs der Kel-
lertreppen o. Ä. zu achten. Sie sollten so hoch liegen, 
dass kein Wasser zufließen kann. Maßnahmen zur Ver-
besserung des Überflutungsschutzes sind auch in die 
Gartengestaltung integrierbar. Bei der Gartenanlage 
ist darauf zu achten, dass das Wasser weg von kriti-
schen (Gebäude-)Stellen fließt. Obige Anregungen 
gelten insbesondere für Tiefgaragenzufahrten und für 
Grundstücke in oder unterhalb von Hanglagen oder in 
Senken. Lichthöfe unterhalb von Dachrinnen sind po-
tenzielle Überflutungsrisiken – Dachrinnen können 
überlaufen. 

    

4.16  Photovoltaik-Pflicht-
Verordnung 

 

 Ab 1. Januar 2022 besteht gemäß der §§ 8a und 8b der 
Novellierung des Klimaschutzgesetzes Baden-Würt-
temberg beim Neubau von Nichtwohngebäuden oder 
Parkplätzen mit mehr als 35 Stellplätzen die Pflicht zur 
Installation von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeu-
gung. Ab Mai 2022 wird diese Pflicht auf den Neubau 
von Wohngebäuden und ab 01.01.2023 auf grundle-
gende Dachsanierungen erweitert. Um Widersprüch-
lichkeiten zu vermeiden, wird im vorliegenden vorha-
benbezogenen Bebauungsplan daher keine Festset-
zung zur Umsetzung von Photovoltaikanlagen getrof-
fen. 

    

4.17  Brandschutz  Für die Zufahrten gilt die "Verwaltungsvorschrift über 
Flächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grund-
stücken" in der jeweils aktuellen Fassung (VwV Feuer-
wehrflächen) i. V. m. § 15 Landesbauordnung (LBO). 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das 
Regelwerk der DVGW Arbeitsblatt W 405 i. V. m. § 2 
Abs. 5 Ausführungsverordnung zur Landesbauord-
nung (LBOAVO) sowie Ziff. 5.1 IndBauRL. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vor-
gesehen werden. Die Abstände der Hydranten zuei-
nander sollten 100-200 m nicht überschreiten. 
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Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die 
Löschwasserversorgung aus der öffentlichen Wasser-
versorgung überschreiten, sollten für den Objekt-
schutz selbstständig genügend Löschwasser (z. B. 
Zisterne) vorhalten. 

    

4.18  Denkmalpflege  Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbei-
ten archäologische Funde oder Befunde entdeckt 
werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer 
Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzei-
gen. Archäologische Funde (z. B. Steinwerkzeuge, 
Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde 
(z. B. Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige 
Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten 
Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zu-
stand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbe-
hörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. 
Zuwiderhandlungen werden gem. § 27 DSchG als Ord-
nungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und 
Dokumentation archäologischer Substanz ist zumin-
dest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rech-
nen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber schrift-
lich in Kenntnis gesetzt werden.  

    

4.19  Ergänzende Hinweise  Die Höhenangaben über NHN beziehen sich auf das 
Bezugshöhensystem DHHN 12. 

Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der nä-
heren Umgebung kann von einer Bebaubarkeit im 
überplanten Bereich ausgegangen werden. Den Bau-
verantwortlichen wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen 
durchzuführen (z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

    

4.20  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) 
Grundlage erstellt ist (hohe Genauigkeit), können sich 
im Rahmen der Ausführungsplanung und/oder der 
späteren Einmessung Abweichungen ergeben (z.B. 
unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, 
unterschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die 
Stadt Ochsenhausen noch die Planungsbüros über-
nehmen hierfür die Gewähr.  

    

4.21  Lesbarkeit der 
Planzeichnung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinan-
der liegende Linien nebeneinander dargestellt (z.B. 
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Nutzungskordel und vorgeschlagene Grundstücks-
grenze).  

Die Art der baulichen Nutzung gilt entsprechend der 
zugeordneten Farbe und damit auch über festge-
setzte Nutzungsketten hinweg. 
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5  Satzung 
 

Auf Grund von § 10 in Verbindung mit § 12 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 I Nr. 189), § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. S. 698), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2025 (GBl. 2025 Nr. 71), § 74 der Landes-
bauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 
(GBl. S. 357, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2025 (GBl. Nr. 25),
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl.
2023  I Nr. 176), sowie der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 
18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.08.2025 (BGBI.
2025 I Nr. 189) hat der Gemeinderat der Stadt Ochsenhausen den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan "Bohrturm" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in öffentlicher Sit-
zung am ...................... beschlossen. 

 
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Bohrturm" 
und der örtlichen Bauvorschriften hierzu ergibt sich aus deren zeichnerischem Teil vom 
20.01.2026.  

 
§ 2 Bestandteile der Satzung  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Bohrturm" und die örtlichen Bauvorschriften 
hierzu bestehen aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 20.01.2026 sowie dem 
Vorhaben- und Erschließungsplan in der Fassung vom 28.11.2025. 

Außerdem werden jene Inhalte des Vorhaben- und Erschließungsplanes in der Fassung 
vom 28.11.2025 Bestandteil der Satzung, die die Grundzüge, das heißt die Grund- und 
Umrisse, die Dachform (einschließlich Dachneigung und Dachaufbauten), die Gebäu-
dehöhen des Vorhabens, die Dachmaterialien und -farbe, die Fassadengestaltung und 
Gliederung in den wesentlichen Zügen abbilden. Die bestehende Differenz zwischen 
der im Bebauungsplan festgesetzten Höhen und der Höhen aus dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan dient als Puffer für etwaige Messungenauigkeiten bzw. nicht zu ver-
meidende Abweichungen im Rahmen der Bauausführung. Die bestehende Differenz 
zwischen der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenze und der Situierung der Ge-
bäude im Vorhaben- und Erschließungsplan dient als Puffer für spätere Anpassungen 
der Gebäudesituierung im Rahmen der Bauausführung. Inhalte, die Details u.a. der in-
neren Raumaufteilung und der Gliederung der Fassade betreffen, werden nicht zum 
Bestandteil der Satzung. 

Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Bohrturm" und den örtlichen Bauvorschrif-
ten hierzu wird die jeweilige Begründung vom 20.01.2026 beigefügt, ohne deren Be-
standteil zu sein.  
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§ 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf 
Grund von § 74 LBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwider-
handeln kann mit Geldbußen bis zu 100.000, - € (Einhunderttausend Euro) belegt wer-
den.  

 
§ 4 Inkrafttreten 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Bohrturm" der Stadt Ochsenhausen und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Stadt Ochsenhausen, den .........................  

 

 
.................................................................. 
(Herr Bürgermeister Bürkle) (Dienstsiegel) 

 

 
 


